
Die zahnärztliche Einzelpraxis hat Zukunft
Das Institut der Deutschen Zahnärzte veröffentlicht Untersuchung zu Praxisgründungen.

KÖLN – Die bewährte zahnärztli-
che Einzelpraxis hat auch weiter-
hin eine Zukunftsperspektive, 
wird sich aber im Wettbewerb mit 
anderen Praxisformen grundle-
gend verändern. Das ist ein zentra-
les Ergebnis der wissenschaftli-
chen Untersuchung „Die zahnärzt-
liche Niederlassung – Stand der 
Forschung zur Praxisgründung“ 
von Dr. David Klingenberger, die 
das Institut der Deutschen Zahn-
ärzte (IDZ) in Köln jetzt vorgestellt 
hat. Die Analyse beschreibt an-
hand empirischer Daten aus 
30 Jahren Existenzgründungsfor-
schung mögliche Szenarien zahn-
ärztlicher Niederlassung. Wissen-
schaft und Politik und angehende 
Gründer können sich mit der Mo-
nografi e umfassendes Hintergrund-
wissen über die zahnärztliche Nie-
derlassung verschaffen.

Prof. Dr. A. Rainer Jordan, 
Wissenschaftlicher Direktor des 

IDZ: „Die zahnärztliche Berufs-
ausübung hat zuletzt eine Reihe ge-
setzgeberischer Eingriffe erfahren, 
die sich unterschiedlich auf das 
Gründungsverhalten junger Zahn-
ärzte ausgewirkt hat. Praxisformen 
und deren Größenwachstum un-
terliegen einem erheblichen Wan-
del. So kann eine Niederlassung 
heutzutage etwa auch in Form einer 
(überörtlichen) Berufsausübungs-
gemeinschaft oder einer Partner-
gesellschaft erfolgen. Auch muss 
die Entscheidung für eine Nieder-
lassung keine Festlegung für das 
gesamte Arbeitsleben bedeuten.“

Die neue Analyse des IDZ weise 
eindeutig nach, dass diese Ent-
wicklung aber nicht zum Rück-
gang der bewährten Einzelpraxis 
geführt habe. Die Möglichkeiten 
der Beschäftigung von angestellten 
Zahnärzten lassen die Unterschiede 
zwischen den Praxisformen jedoch 
zunehmend verschwimmen: Wäh-

rend der „Einzelkämpfer“ vermut-
lich verschwinde, habe die Einzel-
praxis als solche durchaus Ent-
wicklungschancen.

„Die junge Zahnärztegenera-
tion will ihre berufl iche Tätigkeit 
fl exibel in Praxisformen ausüben, 
die ganz auf ihre Bedürfnisse und 
Vorstellungen, etwa der Vereinbar-
keit von Beruf und Familie, ange-
passt sind. Dazu bedarf es intelli-
genter Modelle, die ein positives 
Gründungsumfeld und eine öko-
nomisch nachhaltige Praxistätig-
keit ermöglichen. 

Auch für die nächste Genera-
tion von Zahnärzten muss – bei 
gleichbleibend guten Lebens-
bedingungen – die freie Wahl der 
Berufsausübung bestehen – damit 
unser Beruf ein freier Beruf bleibt“, 
sagte Jordan. DT
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Nur dem Wissen 
und Gewissen verpfl ichtet

Angehörige der freien Berufe können auch angestellt sein – 
Satzungsänderung des VFB.

MÜNCHEN – Müssen Angehörige 
der freien Berufe zwangsläufi g 
selbstständig tätig sein? Die Frage 
hatte der Verband Freier Berufe in 
Bayern e.V. (VFB) längst beantwor-
tet: Sie müssen nicht! Auf seiner 
Jahreshauptversammlung wurde 
dies nun in der Satzung verankert: 
Auch Angestellte sind Angehörige 
der freien Berufe.

Tatsächlich gibt es viele ange-
stellte Freiberufl er, man denke nur 
an Klinikärzte, Ingenieure, Rechts-
anwälte, Architekten und Steuerbe-
rater. „Was den freien Beruf aus-
macht, ist nicht die Frage, ob selbst-
ständig tätig oder angestellt, son-
dern vielmehr die Tatsache, dass er 
weisungsfrei nach fachlichem Wis-
sen und Gewissen urteilt“, sagt 
VFB-Präsident Michael Schwarz. 
Die Satzung wurde im Wortlaut 
nun so gefasst, dass alle Angehöri-
gen der freien Berufe, also auch die 
Angestellten, einbezogen sind und 
keine Zweifel bezüglich der Zuge-
hörigkeit aufkommen. Der Ange-
hörige der freien Berufe ist laut 
Defi nition nur seinem Beruf und 
allein dem Rat- und Hilfesuchen-
den verpfl ichtet. Gesetzesvorschrif-
ten oder Weisungshinweise des Be-
rufsrechts sorgen für den vertrau-
ensvollen Umgang mit dem Anlie-
gen oder den Sorgen des Patienten, 
der Klienten und Mandanten. 
Bei den freien Berufen geht es um 
das Erbringen einer Dienstleistung 

höherer Art mit Gemeinwohlver-
pfl ichtung. 

Neues Präsidiumsmitglied
Mit der Wahl des Bildhauers 

Christian Schnurer für den 2017 
verstorbenen Klaus von Gaffron 

hat der Berufsverband Bildender 
Künstler Landesverband Bayern e.V. 
wieder ein Gesicht und eine Stimme 
im Vorstand. Der 46-jährige gebür-
tige Schwandorfer weiß um die Be-
deutung des Verbands Freier Berufe 
in Bayern und will sich dafür ein-
setzen, dass der ethische Anspruch 
der freien Berufe in Politik und 
Öffentlichkeit noch mehr wahr-
genommen wird. DT
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Christian Schnurer ist neues Mitglied im 
Vorstand des Verbands Freier Berufe in 
Bayern e.V.
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Präsidentenwechsel in Sachsen
Dr. Thomas Breyer neuer Präsident der LZÄK Sachsen.

DRESDEN – Ende November 2018 
wurde Dr. Thomas Breyer in Dres-
den zum neuen Kammerpräsiden-
ten gewählt. Der in Meißen in ei-
gener Praxis tätige Zahnarzt löst 
Dr. Mathias Wunsch (Bautzen) im 
Amt ab, der nach den laut Satzung 
möglichen drei Amtsperioden nicht 
wieder kandidierte. 

Dr. Breyer zur Wahl: „Mit dem 
demografi schen Wandel in der Ge-
sellschaft und der zunehmenden 
Bürokratie liegen große Heraus-
forderungen vor den Zahnärzten. 
Wir brauchen eine starke Kammer, 
die diesen gewachsen ist. Ich werde 
die Interessen der sächsischen 
Zahnärzte mit vollem Einsatz ver-

treten. Die Patienten sollen auch 
weiterhin eine qualitativ hochwer-
tige und fl ächendeckende Versor-
gung im Freistaat erhalten. Dem bis-
herigen Präsidenten danke ich aus-
drücklich für seine hervorragende 
Arbeit für die Zahnärzteschaft.“ 

Als weitere Vorstandsmitglie-
der wurden Prof. Dr. Klaus Böning 
(Dresden), Dr. Knut Brückner (Leip-
zig), Dr. Thomas Hermann (Mark-
kleeberg), Dr. Ellen John (Dresden), 
Dr. Christine Langer (Torgau), Dr. 
Christoph Meißner (Dresden)  und 
Dr. René Tzscheutschler (Schwar-
zenberg/Erzgeb.) gewählt. DT

Quelle: LZÄK Sachsen

Dr. Thomas Breyer
Präsident der LZÄK Sachsen
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Hinweis: Die Ausübung von Faltenbehandlungen setzt die medizinische Qualifikation entsprechend dem Heilkundegesetz voraus. Aufgrund unterschiedlicher recht-
licher Auffassungen kann es zu verschiedenen Statements z. B. im Hinblick auf die Behandlung mit Fillern im Lippenbereich durch Zahnärzte kommen. Klären Sie 
bitte eigenverantwortlich das  Therapiespektrum mit den  zuständigen Stellen ab bzw. informieren Sie sich über weiterführende Ausbildungen, z. B. zum Heilpraktiker.

Kursgebühr

Kursgebühr (beide Tage, inkl. Kursvideo als Link)
IGÄM-Mitglied 690,–  € zzgl. MwSt.

(Dieser reduzierte Preis gilt nach Beantragung der Mitgliedschaft und 
Eingang des Mitgliedsbeitrags.)

Nichtmitglied 790,–  € zzgl. MwSt.

Tagungspauschale* 118,–  € zzgl. MwSt.

*  Umfasst unter anderem Pausenversorgung und Tagungsgetränke. Die Tagungs pauschale ist für jeden Teilnehmer verbindlich.

In Kooperation mit

IGÄM – Internationale Gesellschaft für  
Ästhetische Medizin e.V.
Paulusstraße 1 | 40237 Düsseldorf
sekretariat@igaem.de | www.igaem.de

ANZEIGE

4 DENTAL TRIBUNE · German Edition · Nr. 1/2019Politics


